
______________________________________________________________________________ 
Hauptverwaltung 

Münchner Str. 32 
82256 Fürstenfeldbruck Verfasser/-in: __________________ Datum, Hz 

Verfasser : Frau Thomaseth, Nbst. 948 Sachgebietsleiter/-in: __________________ Datum, Hz 

 
 

 
Referatsleiter/-in: __________________ Datum, Hz 

Auslauf amtl. Bekanntm. am:   Abteilungsleiter/-in: ____Entfällt ________ Datum, Hz 

ausgelaufen per E-Mail am:    Pressestelle: __________________ Datum, Hz 
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31.03.2021 
 

 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
„Das Amtsblatt Nr. 19 vom 31.03.2021 kann im Bürgerservice-Zentrum des Landratsamtes von 
Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 18:00 Uhr und Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr sowie bei den 
Stadt- und Gemeindeverwaltungen zu den dort jeweils üblichen Sprechzeiten eingesehen werden. 
Es ist auch im Internet (https://www.lra-ffb.de/amt-service/veroeffentlichungen/amtsblaetter/) ab-
rufbar. Auszugsweise ist folgender Beitrag enthalten: 
 

 Bekanntmachung der Überschreitung der Inzidenz von 100; Auf Grund des § 3 Nr. 2 
der Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) 
vom 05. März 2021 (BayMBl. Nr. 171, BayRS 2126-1-16-G), die zuletzt durch Ver-
ordnung vom 25. März 2021 (BayMBl. Nr. 224) geändert worden ist, macht das Land-
ratsamt Fürstenfeldbruck als zuständige Kreisverwaltungsbehörde bekannt: 
 
Die nach § 28a Abs. 3 Satz 12 Bundesinfektionsschutzgesetz (IfSG) bestimmte Zahl 
an Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 pro 100.000 Einwohner inner-
halb von sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) hat im Landkreis Fürstenfeldbruck an drei 
aufeinander folgenden Tagen den Wert von 100 überschritten. Die 7-Tages-Inzidenz 
lag am 29.03.2021 bei 108,1, am 30.03.2021 bei 114,0 und am 31.03.2021 bei 118,1 
Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage. 
 
1. Auf Grund dieser Überschreitungen gelten im Landkreis Fürstenfeldbruck ab dem 

02.04.2021 diejenigen Regelungen der 12. BayIfSMV, die an die Voraussetzung 
geknüpft sind, dass die 7-Tage-Inzidenz über 100 liegt. 

 
2. Diese Bekanntmachung tritt am 02. April 2021 in Kraft.“ 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

https://www.lra-ffb.de/amt-service/veroeffentlichungen/amtsblaetter/
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